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DAS COMPLIANCE-MANAGEMENT-SYSTEM
FÜR STADTWERKE ALS BRANCHENLÖSUNG

Die Sorgfaltspfl ichten von 
Vorständen und Geschäfts-
führern bei der Organisation 
ihrer Legalitätspfl icht 
Wie jedes andere Unternehmen sind Stadtwerke zum Einsatz 
eines Compliance-Management-Systems verpfl ichtet.1 Im Ge-
gensatz zu Unternehmen in privater Rechtsform ist bei Stadt-
werken als Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung der Jah-
resabschluss nach § 53 HGrG (Haushaltsgrundsätzegesetz) 
um die Vollzugsprüfung erweitert. Compliance-Management-
Systeme in Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung sind 
einer erweiterten Vollzugsprüfung zu unterziehen. Eine Sys-
temprüfung wie bei privaten Unternehmen reicht nicht aus.2

Mit dem Compliance-Management-System werden sechs Or-
ganisationspfl ichten mit dem Ziel erfüllt, den Vorwurf des Or-
ganisationsverschuldens zu vermeiden. Zur Organisation ver-
pfl ichtet sind die Vorstände und Geschäftsführer. Sie haben 
zu veranlassen, dass

ERSTENS alle Rechtspfl ichten des Unternehmens ermit-
telt werden, um die typischen Risiken des Unternehmens 
abzuwenden und Schäden zu vermeiden, 

ZWEITENS die festgestellten Pfl ichten auf Mitarbeiter so 
zu delegieren, dass die Pfl ichten erfüllt werden können, 

DRITTENS sind die Pfl ichten regelmäßig zu aktualisieren, 
weil sich im Durchschnitt etwa 10 % der Pfl ichten ändern. 

VIERTENS sind die Pfl ichten einzuhalten, 

FÜNFTENS zu kontrollieren und 

SECHSTENS zu dokumentieren, weil Vorstände und Ge-
schäftsführer die Beweislast tragen und ihre Pfl ichterfül-
lung im Schadensfalle beweisen müssen. 

Um den Vorwurf der Fahrlässigkeit statt bei der Organisation 
des Unternehmens zu vermeiden, dürfen Vorstände und Ge-
schäftsführer nach § 276 Abs. 2 BGB die „im Verkehr erfor-
derliche Sorgfalt“ nicht außer Acht lassen. Hierbei handelt es 
sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der durch andere 
Regelwerke auszufüllen ist.3 Auch tatsächliche Übungen in 
einer Branche müssen bei der Festlegung der Sorgfaltsanfor-
derung mitberücksichtigt werden.4 Erforderlich ist das Maß 
an Umsicht und Sorgfalt, das nach dem Urteil gewissenhafter 
Angehöriger des in Betracht kommenden Verkehrskreises zu 
beachten ist.5 Die zu berücksichtigen Umstände richten sich 
nach dem jeweiligen Verkehrskreisen. Zur Konkretisierung der 
im Verkehr erforderlichen Sorgfalt können auch einschlägige 
Regelwerke wie DIN Normen herangezogen werden6 oder auch 
Richtlinien von Spitzenverbänden der jeweiligen Branche.7

Mit der DIN ISO 19600 werden die Pfl ichten von Vorständen 
und Geschäftsführern bei der Unternehmensführung konkre-
tisiert. Insbesondere wird nach der DIN ISO 19600 gemäß 4.1 
und 4.6 empfohlen, alle Rechtspfl ichten des Unternehmens 
zu ermitteln und nach Ziffer 4.5.2 und 4.6 sie regelmäßig zu 
aktualisieren. Nach herrschender Meinung hat die Einhaltung 
von DIN Normen eine Indizwirkung dafür, dass die Verantwort-
lichen ihre Sorgfaltspfl ichten eingehalten haben. Diese Ver-
mutungswirkung für sorgfältiges Verhalten der Vorstände und 
Geschäftsführer bei der Unternehmensführung müsste von 
Ermittlungsvorbehörden oder Gegenanwälten widerlegt wer-
den.8

 1 BGH StR 265/16, S. 46 (Panzerhaubitzenfall); LG München 
10.12.2013 – 5 HKO 1387/10 Neubürger-Urteil; LAG Düsseldorf, 
27.11.2015-14 Sa 800/15 (Schienenkartell-Urteil); ArbG Frankfurt, 
11.09.2013 – 9 Ca 1551,13 (Libor-Manipulation); BGH, 15.01.2013 
– II ZR 90/11, NJW 2013, 1958, Rn. 22 (Unternehmenszweckwidrige 
Derivategeschäfte). 

 2 Rack, Die Pfl icht zur erweiterten Complianceprüfung beim Jahres-
abschluss in Unternehmen mit öffentlicher Beteiligung, CB-Berater, 
11/2018, S. 409.  

 3 Palandt, 74. Aufl ., § 276 Anm. 16, 17, 18, 376 BGB.  
 4 BGH 65, 308.  
 5 BGH, NJW 72, 151.  
 6 BGH, 103, 341, 139.  
 7 Palandt, § 276, 74. Aufl .  
 8 Bosch, Organisationsverschulden im Unternehmen, 2002, S. 413, 427.  



PFLICHTENPROFILE 
COMPLIANCE AUF EINEN BLICK

Mehr Transparenz durch Kacheltechnik

Nutzer erkennen den Bearbeitungsstand ihrer 
Pfl ichten pro Unternehmenssachverhalt auf einen Blick.

   Überfällige Pfl ichten 

   Innerhalb von drei Wochen fällig

   Später als drei Wochen 

   Erledigt



VIER VORTEILE  
DURCH DIE BRANCHENLÖSUNG

DIE MÖGLICHKEITEN 
ZUR STANDARDISIERUNG 

Von den sechs Organisationspflichten lässt sich das 
Ermitteln von Risiken und Rechtsplichten zu ihrer Ab-
wehr als auch das Aktualisieren standardisieren. In 
Unternehmen der gleichen Branche wiederholen sich 
die Sachverhalte, die verwendeten Stoffe, die Verfahren 
zur Produktion und zur Dienstleistung, die eingesetzten 
Anlagen und Arbeitsmittel und die Produkte und Leis-
tungen. Stadtwerke betreiben Versorgung, Entsorgung, 
Deponien, Kläranlagen, Verkehrsbetriebe, Gas- und Was-
serwerke. Sie liefern Strom, Gas, Wasser und befördern 
Personen. Gleiche Sachverhalte verursachen gleiche Ri-
siken, die durch ebenfalls gleiche Pflichten abzuwenden 
sind. Pflichten lassen sich deshalb standardisieren. Nur 
einmal müssen Risiken und Rechtspflichten ermittelt, 
geprüft, verlinkt und gespeichert werden. Die Pflichten-
profile lassen sich mehrfach in allen Stadtwerken ver-
wenden. In den Compliance-Management-Systemen der 
unterschiedlichen Stadtwerke unterscheiden sich ledig-
lich die Pflichtenträger beim Erfüllen und Kontrollieren. 

KOSTENSENKUNG 
DURCH MEHRFACHNUTZUNG 

Gleiche Pflichten müssen in gleicher Weise aktualisiert 
werden. Durch die gleiche Verwendung des Risiko- und 
Pflichtenprofils für Stadtwerke lassen sich die Einrich-
tungs- und die Aktualisierungskosten senken. Geteilt 
wird in einer Branche die rechtliche Lösung zur Erfül-
lung der Legalitätspflicht, wonach Geschäftsführer dafür 
sorgen müssen, dass sie sich selbst und dass sich ihre 
Mitarbeiter legal verhalten und alle Rechtspflichten des 
Unternehmens einhalten. Mit dem gleichen Compliance-
Management-System und den gespeicherten Rechts-
pflichten kann die Legalitätspflicht erfüllt werden. Je 
öfter das gleiche Pflichtenprofil in Unternehmen der 
gleichen Branche genutzt wird, umso mehr sinken die 
Grenzkosten für das Compliance-Management-System. 
Die Branchenlösung nutzt allen Stadtwerken, die das 
gleiche Compliancesystem nutzen. Nutzen die Vorstände 
und Geschäftsführer einer Branche das gleiche Com-
pliance-Management-System entsteht ein Standard für 
die Organisation der Legalitätspflicht, durch den die „im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt“ nach § 276 Abs. 2 BGB 
definiert wird. Auf die tatsächliche Übung in der Praxis 
der Branche können sich Vorstände und Geschäftsführer 
zu ihrer Entlastung für den Fall berufen, dass es trotz 
aller Compliancebemühungen zu einem Rechtsverstoß 
durch einen Angestellten des Unternehmens oder durch 
ein Mitglied der Geschäftsleitung selbst kommen sollte. 
In diesem Fall kann sich die Geschäftsführung darauf 
berufen, dass es nicht an der Organisation gelegen ha-
ben kann.

EINS

ZWEI



SYSTEMATISCHER 
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH

Der dritte Vorteil einer Branchenlösung besteht darin, 
dass sich die typischen Risiken einer Branche über das 
gleiche Compliance-Management-System bündeln las-
sen. Über das Compliance-Management-System lässt 
sich innerhalb der Branchen ein Erfahrungsaustausch 
über Risiken organisieren. Risiken zeigen sich nämlich 
nicht gleichzeitig in allen Unternehmen in der gleichen 
Branche. Erst durch Schadensereignisse in Einzelunter-
nehmen werden Risiken erkennbar. Nutzen Unternehmen 
der gleichen Branche das gleiche Managementsystem 
zur Risikoanalyse, können Betreiber des Systems bran-
chentypische Risiken sammeln, speichern und für alle 
Nutzer verfügbar halten. Nicht jedes Unternehmen muss 
eigene Erfahrungen mit branchentypischen Risiken ma-
chen. Die Erfahrungen lassen sich innerhalb der Branche 
durch das gleiche System austauschen. Branchenty-
pische Risiken werden dadurch nicht mehr übersehen. 
Vermieden wird der Verfügbarkeitsfehler, Rechtspflich-
ten werden verkannt und übersehen. Die Annahme eines 
Risikos als Schadensprognose beruht auf der mensch-
lichen Vorstellung über die Häufigkeit und damit die 
Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintritts. Die Verfüg-
barkeit von Informationen bestimmt darüber, ob Risiken 
entweder unterschätzt oder überschätzt werden. Der 
Verfügbarkeitsfehler (Availability-Bias) lässt sich durch 
die Organisation der Beschaffung und Auswertung von 
Informationen vermeiden. Innerhalb der Branche lässt 
sich über ein von allen Unternehmen gleichgenutztes 
Compliance-Management-System der Informationsaus-
tausch über Risiken leichter sicherstellen. 

ENTLASTUNG DER GESCHÄFTSLEITER 

Innerhalb der Branche gleichgenutzte Compliance-Ma-
nagement-Systeme lassen sich wie Organisationspflich-
ten der Geschäftsleiter standardisieren. Sie definieren 
die bei der Unternehmensführung einzuhaltende „im 
Verkehr erforderliche Sorgfalt“ nach § 276 Abs. 2 BGB. 
Zu ihrer Entlastung können sich Geschäftsführer und 
Vorstände jederzeit auf die Einhaltung des branchenübli-
chen Normalstandards bei der Organisation zur Erfüllung 
ihrer Legalitätspflicht berufen. 

VIER VORTEILE DURCH DIE BRANCHENLÖSUNG
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BETRIEBSTEIL / ANLAGETYPEN EINSCHLÄGIGE
VORSCHRIFTEN

STRAFBE-
WEHRT

NICHT 
STRAFBE-

WEHRT

WIEDER-
KEHREND EINMALIG

Deponie 66 2 64 45 0

Kompostanlage 8 0 8 4 4

Tankstelle 114 19 95 108 6

Kläranlage 69 24 45 49 18

Chlorgasanlage 44 11 33 44 0

Klimaanlagen 28 9 19 11 5

Feuerungsanlage 16 6 10 7 3

Bäderbetrieb 1026 147 879 751 201

Fuhrpark 688 176 512 530 110

Stadtbeleuchtung 577 123 454 434 86

Wertstoffhöfe 927 157 770 718 114

Entsorgung/Recycling 485 174 311 352 90

Werkstatt 832 168 664 623 137

Reinigung/ Winterdienst 364 109 255 272 56

Anlagen Stadtentsorgung 704 136 568 562 97

Verkehrsbetrieb Fahrzeuginstandhaltung 1163 263 900 838 186

Verkehrsbetrieb Infrastruktur 975 190 785 705 153

Verkehrsbetrieb Verkehr 436 161 275 281 98

Netzbetrieb Gas 343 35 308 281 43

PFLICHTEN

DIE LEGAL-TECH-LÖSUNG
VERLINKEN·SPEICHERN·AUFRUFEN

Auszug: 19 von 38 Betriebsteilen. Die vollständige Liste finden Sie auf www.rack-rechtsanwaelte.de

BETRIEBSTEIL / ANLAGETYPEN EINSCHLÄGIGE
VORSCHRIFTEN

STRAF-
BEWEHRT

NICHT 
STRAFBEWEHRT

WIEDER-
KEHREND EINMALIG

Netzbetrieb Gas 343 35 308 281 43

Netzbetrieb Strom 406 34 372 334 46

Heizkraftwerk 824 133 691 627 112

Energienetze 952 98 854 763 95

Wasserwerke 1086 196 890 826 145

Wassernetze 867 123 744 658 103

Gebäudemanagement 362 66 296 262 62

Rechtsabteilung 416 61 355 231 133

Betriebsrat 109 10 99 47 33

Personal 669 150 519 437 148

Bauliche Maßnahmen 240 80 160 140 47

Datenschutz 116 49 67 92 16

Brandschutz 119 1 118 51 60

Einkauf 523 32 491 438 56

Netzbetrieb Strom 406 34 372 334 46

Heizkraftwerk 824 133 691 627 112

Energienetze 952 98 854 763 95

Wasserwerke 1086 196 890 826 145

Wassernetze 867 123 744 658 103

PFLICHTEN

Mehr auf: www.rack-rechtsanwaelte.de



BETRIEBSTEIL / ANLAGETYPEN EINSCHLÄGIGE
VORSCHRIFTEN

STRAF-
BEWEHRT

NICHT 
STRAFBEWEHRT

WIEDER-
KEHREND EINMALIG

Netzbetrieb Gas 343 35 308 281 43

Netzbetrieb Strom 406 34 372 334 46

Heizkraftwerk 824 133 691 627 112

Energienetze 952 98 854 763 95

Wasserwerke 1086 196 890 826 145

Wassernetze 867 123 744 658 103

Gebäudemanagement 362 66 296 262 62

Rechtsabteilung 416 61 355 231 133

Betriebsrat 109 10 99 47 33

Personal 669 150 519 437 148

Bauliche Maßnahmen 240 80 160 140 47

Datenschutz 116 49 67 92 16

Brandschutz 119 1 118 51 60

Einkauf 523 32 491 438 56

Netzbetrieb Strom 406 34 372 334 46

Heizkraftwerk 824 133 691 627 112

Energienetze 952 98 854 763 95

Wasserwerke 1086 196 890 826 145

Wassernetze 867 123 744 658 103

PFLICHTEN

Mehr auf: www.rack-rechtsanwaelte.de

DIE LEGAL-TECH-LÖSUNG VERLINKEN · Speichern · Aufrufen



DIE STANDARDISIERTE   
AKTUALISIERUNG 

Etwa 10% aller Rechtspflichten ändern sich monatlich. Der 
gesamte Pflichtenbestand muss aktualisiert werden. Der Ge-
setzgeber ändert Inhalt, Anwendungsbereich, er erlässt neue 
Gesetze mit Pflichten und hebt Gesetze und Pflichten auf. 
Auch die Aktualisierung der Pflichten lässt sich für Stadtwer-
ke standardisieren. Für die Aktualisierung des Pflichtenprofils 
sind zu erfassen, erstens neue Rechtsvorschriften, geänderte 
Rechtsvorschriften, drittens außer Kraft getretene Rechtsvor-
schriften und die darin enthaltenen Übergangsvorschriften, 
die neuen Pflichten, die geänderten Pflichten, die außer Kraft 
getretenen Pflichten, Gerichtsentscheidungen, Fachaufsätze 
und alle Gesetzesblätter. Der Zeitaufwand für die Aktualsie-
rung ergibt sich aus der Sichtung aller Gesetzesblätter, der 
Eingabe der Rechtsänderung und Vorbereitung für die text-
liche Bearbeitung, die Volltextbearbeitung, die Endkontrolle 
der Volltexte, die Bearbeitung der Pflichten, insbesondere 
das Markieren, Kategorisieren und die Pflichtenvorschläge, 
die kommentierenden Beiträge zu Rechtsänderungen, die 
Sichtung der Fachzeitschriften, die Beiträge für die geänder-
te Rechtsprechung, Beiträge zu Aufsätzen, das Formatieren 
der Volltexte und die Updateerstellung durch die EDV. Insge-
samt ergeben sich für diese Tätigkeiten 120 Arbeitstage im 
Schnitt. Bei 20 Arbeitstagen pro Monat ergeben sich daraus 
sechs erforderliche Vollzeitstellen für qualifizierte Mitarbeiter, 
insbesondere von zugelassenen Rechtsanwälten für die Be-
arbeitung und das Herausfiltern der Pflichten mit Formulie-
rungsvorschlägen. 

Erfasst werden insgesamt 91 Rechtsgebiete einschließlich 
Corporate Governance, Gesellschaftsrecht, Bank- und Kapi-
talmarktrecht ohne Steuerrecht. 

DIE 120 ARBEITSTAGE MÜSSTEN 
MONATLICH VON JEDEM UNTERNEHMEN 
AUFGEWANDT WERDEN, UM DAS  
PFLICHTENPROFIL ZU AKTUALISIEREN. 

60% des Aufwands werden durch die Verwendung eines Al-
gorithmus eingespart. Alle Änderungen werden in digitaler 
Form an alle Unternehmen versandt, die das Compliance-Ma-
nagement-System „Recht im Betrieb“ nutzen. Die monatlich 
gesammelten Rechtsänderungen treffen auf das jeweilige in-
dividuelle Pflichtenprofil eines Unternehmens. Der eingesetzte 
Algorithmus wirkt wie ein Filter und zeigt im Unternehmen nur 
die Änderungen, die für das Unternehmen einschlägig und zu 
beachten sind. Die Kosten für den Zeitaufwand und die ein-
gesetzte Datenbanktechnik wird auf alle Nutzer des gleichen 
Systems verteilt. 

Aus der Grafik zur automatischen Aktualisierung durch digi-
tales Filtern ergibt sich die Senkung des Aufwands um 60%. 
Durchschnittlich 40% der Änderungen sind pro Branche ein-
schlägig und zu beachten. 60% der Änderungen werden durch 
die automatische Aktualisierung abgedeckt. 

Stadtwerke und sonstige kommunalen Unternehmen pro-
fitieren von dem Einsatz der Technik. Der Complianceauf-
wand für die Aktualisierung verteilt sich auf die Anzahl 
der Nutzer. 

Je mehr Nutzer die gleiche standardisierte Leistung 
nutzen, umso mehr sinken die Grenzkosten. 



Sämtliche Pflichtänderungen

Abfallverbrennungsanlage

Arzneimittel

Automobilwerk

Chemischer Grundstoffhersteller

Deponie

Dialysatoren-Herstellung

Elektroinstallationstechnik

Energiemanagement

Energiewirtschaft

Entsorgungsbetrieb mit Abwasserbehandlung

Facilitymanagement

Flughafen

Furchtsaftherstellung

Gasspeicher

Gelenkwellenhersteller

Giesserei

Glasindustrie

Gummiherstellung

Keramikherstellung

Klebeprodukteherstellung

Krankenhaus

Kunsstofftechnik

Lackfabrik

Lampenherstellung

Lebensmittel

Logistik

Nasslackproduktion

Papierherstellung

Raffinerie

Schmierstoffe

Serumherstellung

Stadtwerke

Stahlwerk

Umformtechnik

Uniklinik

Upstreamer

Werft

474

108

114

121

120

117

123

111

87

35

221

111

118

104

116

104

108

102

103

110

106

110

163

111

106

98

146

137

134

113

125

114

115

151

109

116

201

122

40% 

Pflichten

Leerkosten



VORTEILE DER BRANCHENLÖSUNG  
FÜR STADTWERKE 

Jedes Unternehmen müsste diesen Aufwand betreiben, um lückenlos die 
Rechtsänderungen zu erfassen und den Pflichtenkatalog zu aktualiseren. 

120 ARBEITSTAGE FÜR ETWA SECHS  
VOLLZEITSTELLEN WÄREN DAZU ERFORDERLICH. 
Die Aktualsierung wird monatlich für 40 Branchen dargestellt.  
Aus dieser Darstellung ergibt sich,dass durch den eingesetzten  
Algorithmus 60 % aller Änderungen abgedeckt werden, ohne dass  
sie das einzelne Unternehmen erfassen, sichten und auswerten müsste. 

Der monatliche Complianceaufwand bei der Aktualisierung  
reduziert sich dadurch um 60 % im Durchschnitt.

Im Jahr 2019 wurden

Fachzeitschriften aus  91  Rechtsgebieten  
gesichtet und ausgewertet. 

2.533 Gesetzesblätter
aus EU, Bund und  16  Bundesländern

1.120
sowie





Mehr auf: www.rack-rechtsanwaelte.de

Von den insgesamt 1.308 Änderungen bei Rechts-
normen mussten in der Branche Stadtwerke nur 
noch 681 Änderungen bearbeitet werden, das sind 
52 % aller Rechtsänderungen. Die insgesamt in 
den Updates enthaltenen 2.661 Änderungen bei 
Rechtspfl ichten reduzierten sich für Stadtwerke auf 
715 Dies sind 27 % der Pfl ichtenänderungen. 

Für Stadtwerke nicht relevante Änderungen 
werden im Updateprozess automatisch herausge-
fi ltert und müssen nicht mehr bearbeitet werden. 
Dadurch reduziert sich der Arbeitsaufwand um 
48 % bei den Rechtsnormen und um 73 %  bei 
den Rechtspfl ichten.

ÜBERSICHT ZU PFLICHTENÄNDERUNGEN 
FÜR STADTWERKE

ÄNDERUNGEN – STADTWERKE

Normen: Zu prüfen: 681

Pfl ichten: Zu prüfen: 715

ÄNDERUNGEN GESAMT
MÄRZ BIS JUNI 2020

Normen:   1.308

Pflichten: 2.661

   Änderungen Gesamt 

   Änderungen Stadtwerke

         Rechtsnormen                            Rechtspfl ichten
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Umweltverfahrensrecht 
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Verkehrsrecht     

Waffenrecht      

Wasserrecht 

BEISPIELHAFT VOM NOVEMBER 2019 BIS APRIL 2020



PFLICHTENÄNDERUNGEN STADTWERKE NOVEMBER 2019 BIS APRIL 2020

• §§ 4, 22, 26, 38 Bundes-Datenschutzgesetz (BDSG)

• Neu: Hamburgisches Klimaschutzgesetz (HmbKliSchG)
• § 13 Gesetz über Energiedienstleistungen (EDL-G)

• Zahlreiche Änderungen Messstellenbetriebsgesetz (MsbG)
• §§ 3, 11, 33  Erdölbevorratungsgesetz (ErdölBevG)

• §§ 28b, 28c, 118 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) • § 21 Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV)

• § 13a, 24, 27  Hamburgisches Katastrophenschutzgesetz (HmbKatSG)

• Neu:  TRGS 500 – Schutzmaßnahmen
• Neu:  TRBS 3151/TRGS 751 - Vermeidung von Brand-, Explosions- und Druckgefährdungen an Tankstellen 
 und Gasfüllanlagen zur Befüllung von Landfahrzeugen

37Arbeitsschutzrecht

• Neu: Landesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO) Schleswig-Holstein (SH)
• Neu: Landesverordnung über Feuerungsanlagen – Feuerungsverordnung (FeuVO) SH
• Neu: Technische Baubestimmungen SH
• Neu: Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten (FlBauR) Saarland

33Baurecht

143Datenschutzrecht 

23Energierecht 

4Energiewirtschaftsrecht 

3Gefahrenabwehrrecht  

113Gefahrstoffrecht  

4Gerätesicherheitsrecht   
• Anhang 2  TRBS 1111 - Gefährdungsbeurteilung

233Gesundheitsschutzrecht 
• Zahlreiche Änderungen: Infektionsschutzgesetz (IfSG)
• Neu: Bayerisches Infektionsschutzgesetz (BayIfSG)

• Neu: Coronavirus-Schutzverordnungen der Länder

11Immissionsschutzrecht 
• Neu: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2010 über 
 Schlussfolgerungen zu den besten verfügbaren Techniken   
(BVT) in Bezug auf die Abfallverbrennung

• Neu: Gesetz über einen nationalen Zertifi katehandel für Brenn- 
 stoffemissionen – Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) 
• Neu: Bayerisches Immissionsschutzgesetz (BayImSchG)

1Naturschutzrecht  
• § 45a Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG)

6Strahlenschutzrecht   
• §§ 72, 170 Strahlenschutzgesetz  (StrlSchG) • §§ 69, 103, 155, 184 Strahlenschutzverordnung  (StrlSchV)

2Umweltverfahrensrecht 
• §§ 2, 3 Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG)

24Vergaberecht    
• § 25 Sektorenverordnung ( SektVO)–
• Neu: Thüringer Vergabegesetz

• § 9 Verordnung PR Nr 30/53 über die Preise 
 bei öffentlichen Aufträgen

45Verkehrsrecht     
• §§ 4a, 63a Straßenverkehrsgesetz (StVG)
• § 4 Gesetz über das Fahrpersonal von Kraftfahrzeugen 
 und Straßenbahnen – Fahrpersonalgesetz (FpersG)
• Anhang XXII Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

• § 36a Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
• §§ 32, 33, 35, 36  Binnenschiffsuntersuchungsordnung
 (BinSchUO) 

14Waffenrecht      
• Neu: Beschussgesetz (BeschG) • Neu: Waffenregistergesetz (WaffRG)

46Wasserrecht 
• Anhang 1 Abwasserverordnung
• § 17 Trinkwasserverordnung (TrinkwV)

• Neu: Landeswassergesetz (LWG) SH

• § 23  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) • Neu: TRGS 528 - Schweißtechnische Arbeiten
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DIE DIGITALISIERUNG  
DES COMPLIANCE  
MANAGEMENTS  
ZUR SENKUNG DES  
AUFWANDS UM

60 %
Mehr auf: www.rack-rechtsanwaelte.de
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PRÄVENTIVE

RECHTSBERATUNG

SEIT 29 JAHREN !


